
Begründung

zum Bebauungspl an "An der Kaiserhecke Änderung I"

in der Fassung vom Februar 1989

Dle Aufstellung des Bebauungsplanes "An der Kaiserhecke - Anderung 1" wurde vom
Stadtrat der Stadt Grtinstadt am 09.03. und 18.04.1989 gemäß $ 2 Abs. l BauGB
beschlossen. Am 30.05.1989 erfolgte alsdann gemäß $ 10 BauGB der Beschluß des
PI ines al s Satzung.

Die Anderung des Bebauungsplanes begründet sich in drei Aspekten.
Zum einen galt es die Zufahrt zu dem Anwesen Plan-Nr. 1392/2 zu verbessern.
da die bisherige Planung diese nur unter erschwerten Bedingungen zuließ.

Zum anderen erforderte das im Vorgriff auf die Festsetzungen des Bebauungsplanes
errichtete Gebäude der. Plan-Nr. 1360 eine Plankorrektur aufgrund nicht einzuhal-
tender Abstandsflächen. Deswegen erfolgte eine Straßenverschwenkung in Richtung

S en

Darüberhinaus wurden die Plan-Nrn. 1380/1 und 1380/4 aus dem zukünftigen Spielplatz
IPlan-Nr. 1380/2) ausgespart. '

Der. Geltungsbereich des Bebauungsplanes "An der Kaiserhecke - Änderung 1" erstreckt
sich auf das gesamte Gebiet des Bebauungsplanes "An der Kaiserhecke''

Sämtliche dort getroffenen Zusätze gelten weiterhin unverändert

Grünstadt , im Februar 1 989
Stadtverwal tung Grtinstadt
Gustavus, Biirgermei sten
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